
(b.w.) 

 
Antrag auf Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis 

 
 
An die 
Stadt Laatzen 
- Team Sicherheit und Ordnung - 
Marktplatz 13 
 
30880 Laatzen 
 

Zum Erwerb einer Schusswaffe beantrage ich 
 die Ausstellung einer Waffenbesitzkarte (grün), 

 eine Erwerbserlaubnis durch Eintrag in die beige-  
      fügte grüne Waffenbesitzkarte Nr. _____________ 
als 

 Jäger/-in (Kurzwaffen),     Sportschütze/-in,  

sowie 
  die Berechtigung zum Munitionserwerb durch Ein-
       trag in die Waffenbesitzkarte, 

  einen Waffenschein (WS), 
  Sonstiges :  

  Zutreffendes bitte jeweils ankreuzen! 

✍Bitte tragen Sie hier Ihre persönlichen Daten ein:
Name, Vorname: Geburtsname: 

Straße, Hausnummer: Tel: 

Plz, Ort: E-Mail-Adresse: 

Geburtsdatum: Geburtsort: 

Geburtsname der Mutter: 

Wohnung in den letzten 5 Jahren oder ggf. Anschrift einer Nebenwohnung: 

 

Staatsangehörigkeit: Beruf: 

Angaben zum Personalausweis / Reisepass: 

 Personalausweis      Reisepass Nummer: Datum / ausstellende Behörde 

 

✍ Ich besitze bereits waffenrechtliche Erlaubnisse: 

     Nein      Ja, von / vom: 

 

✍ Ich besitze bereits folgende Schusswaffen: 

   Langwaffen    Kurzwaffen    noch keine Schusswaffen 

 

✍ Ich beabsichtige, folgende Schusswaffe(n) und Munition zu erwerben: 
 ( Innerhalb von sechs Monaten dürfen i. d. R. nicht mehr als zwei Schusswaffen erworben werden !!! ) 
Genaue Waffen-Art (z.B. Repetierbüchse): Kaliber: 

Falls Ihnen bereits die weiteren Daten bekannt sind, tragen Sie diese hier ein: 
Herstelle und Modell: Waffennummer: 

Bitte tragen Sie hier ggfls. Den/die bisherige/n Besitzer/in mit vollständiger Anschrift ein:  
Name, Vorname:  Privat   Handel 

Strasse, Hausnummer: 

Plz, Ort: 

 

✍ Ich werde die Waffe entsprechend § 36 WaffG wie folgt gesichert aufbewahren (bitte Kaufbeleg oder Foto beifügen): 
 



 

✍ Meine Sachkunde weise ich nach durch (Nachweis bitte in Kopie beifügen): 

 Sachkundeprüfung gemäß § 7 Waffengesetz: 

  anderweitig, und zwar durch (z.B. Bestehen der Jägerprüfung): 
 
✍ Ist die beantragte Schusswaffe mit einem eingebauten Schalldämpfer versehen? 

 Ja  Nein 
 
✍  Begründung des Antrages: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollte der vorgegebene Platz nicht ausreichen, verwenden Sie für Ihre weitere Begründung bitte ein gesondertes Blatt! 

 
 

 

Bei Sportschützen/Sportschützinnen ist  zusätzlich zu der Begründung eine Be-
scheinigung des anerkannten Schießsportverbandes erforderlich. Über den not-
wendigen Inhalt dieser Bescheinigung informiert Sie das beigefügte Merkblatt. 

 
Datum Unterschrift 

 
Bitte beachten Sie: 
Sie dürfen die Schusswaffe erst übernehmen, wenn Sie die beantragte Waffenbesitzkarte erhalten haben. Bei 
einer Zuwiderhandlung machen Sie sich strafbar. 
Der Erwerb der Schusswaffe muss innerhalb von zwei Wochen angezeigt werden! Zuwiderhandlungen können 
mit einem erheblichen Bußgeld geahndet werden! 
 
Hinweis: Gem. § 4 Abs. 3 WaffG ist in regelmäßigen Abständen (mindestens nach Ablauf von 3 Jahren) 
die Zuverlässigkeit und die persönliche Eignung von Inhabern/Inhaberinnen waffenrechtlicher Erlaubnis-
se zu überprüfen. Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes ist diese Regelüberprüfung für die 
waffenberechtige Person kostenpflichtig. Die Gebühr dafür beträgt derzeit 25,56 €.  
 

 

 

Nutzen Sie den Postweg!  
 Schicken Sie Ihre Unterlagen mit der Post. Persönliches Erscheinen ist nicht zwingend erforderlich. 
 Achten Sie bitte auf die gültigen Portokosten. Unzureichend frankierte Briefe können leider nicht angenommen 

werden! 

 

So können Sie uns erreichen: 
Die Stadt Laatzen hat keine allgemeinen 
Öffnungszeiten. Bitte vereinbaren Sie für 
einen Besuch einen Termin, um Wartezei-
ten möglichst zu vermeiden. 
 
Tel.: (0511) 8205-3202  

Stadt Laatzen 
Rathaus Laatzen-Mitte 
10. Stock, Zimmer 1003 
Marktplatz 13 
 
30880 Laatzen 

 


